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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichische Gemeindebund erlaubt sich mitzuteilen, dass zu obig 

angeführtem Gesetzesentwurf folgende Stellungnahme abgegeben wird:  

 

Die Vertragsraumordnung ist ein Instrument, welches den Gemeinden erlaubt, aktiv 

auf die beabsichtigte Nutzung bzw. Verwendung von Grundstücken hinzuwirken. Der 

Vertragsraumordnung kommt damit für eine flächensparende Raumplanung 

erhebliche Bedeutung zu. Die Raumordnungsgesetze der Länder ermächtigen die 

Gemeinden zum Abschluss von Raumordnungsverträgen (fakultative 

Vertragsraumordnung). Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 

(VfSlg. 15.625/1999) ist jedoch eine zwingende Verknüpfung von hoheitlichen 

Maßnahmen der Raumordnung mit dem Abschluss eines Raumordnungsvertrages 

unzulässig (sogenanntes „Koppelungsverbot). Die Entscheidung bringt in der Praxis 

einiges an rechtlichen Unsicherheiten bei der Vertragsraumordnung.  

 

Der Österreichische Gemeindebund begrüßt daher die mit der gegenständlichen 

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes angestrebte Erhöhung der 

Rechtssicherheit im Bereich der Vertragsraumordnung. 

Bei der Koppelung von hoheitlicher Flächenwidmung und privatrechtlicher 

Vereinbarung kann es sich jedoch nur um eine Möglichkeit der Gemeinde handeln. 

https://www.parlament.gv.at/PtWeb/Portal2.0/SN/StellungnehmenO.shtml?P_GP_CODE=XXVII&P_ITYP=AUA&P_INR=426&GUID=7476717653414D472F6A696F4C39387A452F4E64504A486C58546D522F3862726A3359776F2F43636437397A69652B676E79416175413D3D


 

Keinesfalls darf die Gemeinde gesetzlich zu einer solchen Koppelung in der örtlichen 

Raumplanung verpflichtet werden. Im Sinne der Gemeindeautonomie muss es der 

Gemeinde selbst überlassen bleiben, mit welchen Werkzeugen die örtliche 

Raumplanung vorgenommen wird. Zudem muss die Gemeinde den Inhalt des 

Vertrages weiterhin selbst festlegen können. Hier sollte es zum bestehenden Status 

quo keine Verschlechterung oder Einschränkungen für die Gemeinden geben. So 

kann die in der Raumplanung nötige Flexibilität gewahrt und ein unnötiger 

bürokratischer Aufwand hintangehalten werden.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für den Österreichischen Gemeindebund: 
 

Der Generalsekretär: Der Präsident: 
  

 

 
 

Dr. Walter Leiss 
 

Bgm. DI Johannes Pressl 
 
 
Ergeht zK an: 
Alle Landesverbände 
Die Mitglieder des Präsidiums 
Büro Brüssel 

 


